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15. Juli 2009 
 
Name, Vorname: ______________________________________________________________ 

Geschäftsstelle
Postfach 41 01 42
68275 Mannheim

Tel. (06 21) 7 62 45 67
Fax (06 21) 7 62 45 78

office@afcvbw.de

Bankverbindung:
Landesbank Baden-Württemberg

Kontonummer 2 130 459
Bankleitzahl 600 501 01

 
Straße: ______________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort: ______________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ______________________ 
 
Telefon: __________________________   Mobil:  _____________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________________ 
 
Verein: ______________________________________________________________ 
 
Ich werde übernachten � JA � NEIN 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen für den C-Trainer-
Lehrgang American Football (GL: 19.07.-23.07.2010/AL [geplant] 09.02.-13.02.2011/PL [geplant] 04.04.-08.04.2011) an und 
akzeptiere die unten aufgeführten Teilnahmebedingungen.  
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmer 

 
 
Uns ist bekannt, dass wir für den Fall der Nichtzahlung der Kursgebühr durch den Kursteilnehmer für dessen 
Kursgebühren haften. 
 
 
   
Ort, Datum  Unterschrift/Stempel des/r Vereins/Schule 

 
Teilnahmebedingungen: 
1. Die Lehrgangsplätze werden entsprechend der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. Es werden nur schriftliche Anmel-

dungen bearbeitet. Anmeldungen, die nach der Anmeldefrist eingehen, werden nur bearbeitet, wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 
2. Nimmt ein Teilnehmer, trotz schriftlicher Anmeldung an einem Lehrgang nicht teil, so ist die Lehrgangsgebühr trotzdem zu entrichten. 

Bei entschuldigtem Fehlen behält sich der AFCV Baden-Württemberg e. V. die Entscheidung vor, ob die Lehrgangsgebühr zurück-
erstattet wird. 

3. Die schriftliche Lehrgangseinladung ist zugleich Teilnahmebestätigung. 
4. Der AFCV Baden-Württemberg behält sich vor, Lehrgänge bei nicht genügender Anzahl von Anmeldungen abzusagen. In diesem Fall 

werden die Lehrgangsgebühren zurückerstattet. Weitere Schadensersatzansprüche sind nicht zulässig. 
5. Übernachtung und/oder Mahlzeiten sind nur in der Lehrgangsgebühr enthalten, wenn dies in der Ausschreibung des Lehrgangs 

ausdrücklich zugesichert ist. 
6. Die Kursgebühren sind vor Lehrgangsbeginn auf das oben angegebene Verbandskonto des AFCV Baden-Württemberg e. V. einzu-

zahlen. Als Verwendungszweck muss C-Trainer AF 2010/11 und der Teilnehmername angegeben werden!! Wer 
eine Bestätigung über die Zahlung der Teilnahmegebühr benötigt, muss am Tag des Lehrgangs dem Lehrgangsleiter eine Kopie der 
Bankübweisung zur Unterschrift vorlegen.  

 

Mitglied im: WLSB (Nr. 47) � BSB Karlsruhe (Nr. 46) � BSB Freiburg (Nr. 56 000 1) � LSV Ba-Wü 
Gerichtsstand Mannheim � www.afcv-bawue.de 


